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Vorwort

Dieses Buch soll den Studierenden die notwendigen Grundlagen vermitteln, die
in der täglichen Praxis benötigt werden.
Gleichzeitig richtet es sich an die Polizeibeamtinnen und -beamten1, die schon
länger im Dienst sind und den Bedarf sehen, Wissen aufzufrischen bzw. sich
über Rechtsänderungen (wie etwa im Bereich der Belehrungen) sachgerecht zu
informieren.
Deshalb werden ausschließlich Themen behandelt, die in der täglichen Praxis
auftreten und bei denen aus Sicht der Autorinnen die größten Unsicherheiten
bei Polizisten bestehen.
Die Darstellung wird gezielt übersichtlich gehalten. Die strafprozessualen
Grundlagen werden anhand einer Vielzahl von Fällen, die in der Praxis tatsäch-
lich aufgetreten sind, erläutert. Schwerpunkte sind dabei die Belehrungspflich-
ten und das Auftreten des Polizeibeamten vor Gericht.
Schwierige Rechtsfragen werden verständlich präsentiert, auf umfangreiche Dar-
stellung wissenschaftlicher Aspekte wird gezielt verzichtet.
Das Buch bietet auch eine gute Möglichkeit, ohne größeren Zeitaufwand ein
Problem nachzuschlagen und sich zu informieren.
Am Ende eines jeden Kapitels werden die wesentlichen Aspekte in Merkpunkten
zusammengefasst.
Wir danken Herrn Kriminalrat Andreas Lohmann für das Lesen des Manuskripts
und die Ideen und Ratschläge aus polizeilicher Sicht. Einen herzlichen Dank
auch an unseren Lektor Tobias Durst.

Dr. Annette Marquardt Carola Oelfke

1 Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Version ver-
wandt.
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A. Leitung der Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Ermittlungsverfahrens.
§ 150 GVG

Die Staatsanwaltschaft ist in ihren amtlichen Verrichtungen von den Gerichten
unabhängig.

§ 152 GVG

(1) Die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft sind in dieser Eigenschaft
verpflichtet, den Anordnungen der Staatsanwaltschaft ihres Bezirks und dieser
vorgesetzten Beamten Folge zu leisten.

Noch deutlicher sind Nr. 1 ff. Allgemeiner Teil RistBV formuliert:
Nr. 1 RiStBV Der Staatsanwalt

Das vorbereitende Verfahren liegt in den Händen des Staatsanwalts. Er ist Or-
gan der Rechtspflege. Im Rahmen der Gesetze verfolgt er Straftaten und leitet
verantwortlich die Ermittlungen der sonst mit der Strafverfolgung befassten
Stellen.

Nr. 2 RiStBV Zuständigkeit

Die Ermittlungen führt grundsätzlich der Staatsanwalt, in dessen Bezirk die
Tat begangen ist. (…)

Nr. 3 RiStBV Persönliche Ermittlungen des Staatsanwalts

Der Staatsanwalt soll in bedeutsamen oder rechtlich oder tatsächlich schwie-
rigen Fällen den Sachverhalt vom ersten Zugriff an selbst aufklären, nament-
lich den Tatort selbst besichtigen, die Beschuldigten und die wichtigsten Zeu-
gen selbst vernehmen. Bei der Entscheidung, ob er den Verletzten als Zeugen
selbst vernimmt, können auch die Folgen der Tat von Bedeutung sein.
Auch wenn der Staatsanwalt den Sachverhalt nicht selbst aufklärt, sondern
seine Ermittlungspersonen, die Behörden und Beamten des Polizeidienstes
oder andere Stellen beauftragt, hat er die Ermittlungen zu leiten, mindestens
ihre Richtung und ihren Umfang zu bestimmen. (…)

I. Geschichtliches
Die Staatsanwaltschaft ist Teil der sogenannten Exekutive, gehört also – anders
als die Gerichte – nicht zur Judikative. Sie ist als Behörde für die Strafverfolgung
und Strafvollstreckung zuständig.
Die Staatsanwaltschaften wurden 1846 bis 1849 zuerst in Preußen aufgebaut,
1877 dann nach französischem Vorbild mit den sogenannten Reichsjustizgeset-
zen im gesamten Deutschen Reich eingeführt. Hintergrund dieses Schrittes war
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es, eine strikte Trennung zwischen Richtern sowie Ermittlern bzw. Anklägern
sicherzustellen. Andererseits aber erschien es auch wichtig, den staatlichen Ein-
fluss auf die Ermittlungen und die Anklage zu sichern.
Zuvor hatten in den sogenannten Inquisitionsprozessen die Richter gleichzeitig
die Aufgabe der Ermittlungsbehörden wahrgenommen.

II. Herrin des Ermittlungsverfahrens

Die Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen, entscheidet, ob Anklage erhoben
oder das Ermittlungsverfahren anders beendet wird, erhebt Anklage und vertritt
die Anklage in der Hauptverhandlung. Ferner vollstreckt die Staatsanwaltschaft
die Strafen, die Gerichte nach Erwachsenenstrafrecht verhängt haben.
Ansichten wie „Die Ermittlungen leitet die Polizei“, „Die Ermittlungen leite ich
als Leiter der EG“ u. ä. entsprechen nicht der Gesetzeslage. Deshalb sind auch
grundsätzlich, so insbesondere in Großverfahren, die wesentlichen Maßnahmen
zuvor mit der Staatsanwaltschaft abzusprechen. Äußerungen wie „Was gemacht
wird, entscheide ich als Leiter der MOKO.“ führen zu vermeidbaren Problemen
und Unstimmigkeiten.

1. Das Legalitätsprinzip

Ein wesentliches Prinzip des Ermittlungsverfahrens ist das sogenannte Legalitäts-
prinzip.

1.1 Anfangsverdacht
§ 152 StPO Anklagebehörde; Legalitätsgrundsatz

(1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staatsanwaltschaft berufen.

(2) Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen
aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche
Anhaltspunkte vorliegen.

Das Legalitätsprinzip verpflichtet somit die Staatsanwaltschaft, bei Vorliegen zu-
reichender (konkreter) tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ver-
folgbaren Straftat Ermittlungen zu führen.2 Sie ist verpflichtet, objektiv zu er-
mitteln, also belastende und entlastende Umstände zu ermitteln. Aufgrund
dieser Erforschungspflicht ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, die Polizei zur
strafverfolgenden Tätigkeit anzuhalten und auch zu überwachen. Eine Kollision
mit der weiteren Aufgabe der Polizei, Straftaten zu verhüten, besteht in diesen
Fällen nicht, weil das Legalitätsprinzip für bereits begangene Straftaten gilt.3
Es sind aber Fälle denkbar, in denen sich die Frage stellt, eine konkrete Strafver-
folgungsmaßnahme möglicherweise zunächst zurückzustellen. Dies kann bei-
spielsweise aus Gründen der (Un-)Verhältnismäßigkeit der Fall sein. Ebenso kann

2 Löwe-Rosenberg StPO, Mavany § 152 Rn. 16 ff.
3 KK-StPO, Diemer § 152 Rn. 4
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eine Zurückstellung der Strafverfolgung geboten sein, um weitere, schwerwie-
gende Straftaten zu erforschen.4
In diesen Fällen ist unseres Erachtens eine enge Zusammenarbeit mit der Staats-
anwaltschaft und insoweit eine deutliche Absprache des Zeitpunktes und der
Erforderlichkeit durchzuführender Maßnahmen zwingend.
Fiskalische Gründe dürfen das Legalitätsprinzip nicht beeinträchtigen. Der Staat
hat insoweit dafür Sorge zu tragen, dass die notwendigen personellen und sachli-
chen Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen.
Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte (Anfangsverdacht) liegen vor, wenn
nach kriminalistischer Erfahrung die Möglichkeit einer verfolgbaren Straftat ge-
geben ist. Wenn auch diese Schwelle sehr niedrig angesetzt wird, so reichen reine
Vermutungen nicht aus.5
„Kriminalistische Erfahrung“ bedeutet insoweit „ein Mehr“ als nur das soge-
nannte „Bauchgefühl“. So können beispielsweise offenkundige Tatsachen des
Zeitgeschehens oder auch Indizien einen Anfangsverdacht begründen. Gerüchte
und einseitige Behauptungen können zur Annahme des Anfangsverdachts aus-
reichen, sofern diese durch weitere Tatsachen plausibel erscheinen.6
Eine „handfeste Definition“ gibt es insoweit nicht.

Merke
„Je gewichtiger das Rechtsgut ist und je weitreichender es durch die jeweili-
gen Handlungen beeinträchtigt würde oder beeinträchtigt worden ist, desto
geringer darf die Wahrscheinlichkeit sein, mit der auf eine drohende oder
erfolgte Verletzung geschlossen werden kann, und desto weniger fundiert dür-
fen gegebenenfalls die Tatsachen sein, die dem Verdacht zugrunde liegen“.7

Die vorgenannten konkreten Anhaltspunkte müssen für das Vorliegen einer ver-
folgbaren Straftat gegeben sein. Doch wann wäre eine Straftat nicht oder nicht
mehr verfolgbar? Verfolgbarkeit ist beispielsweise dann nicht gegeben, wenn die
Strafklage verbraucht ist oder entgegensteht (vgl. dazu M. I. 4.).

Merke
Das Legalitätsprinzip verpflichtet die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen
aufzunehmen, sofern tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen.
Anfangsverdacht: Es liegen konkrete, belastbare Anhaltspunkte für eine ver-
folgbare Straftat vor.

1.2 Hinreichender Tatverdacht
Ist am Ende des Ermittlungsverfahrens aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Straf-
tat hinreichend sicher beweisbar, erhebt sie Anklage.

4 KK-StPO, Diemer § 152 Rn. 4
5 KK-StPO, Diemer § 152 Rn. 7
6 KK-StPO, Diemer § 152 Rn. 7
7 BVerfGE 100, 313 (392)
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